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(54) Positioniereinrichtung zur Befestigung eines Werkstücks

(57) Positioniereinrichtung zur Befestigung eines
Werkstücks (1) in einer Werkstückhaltevorrichtung (2),
insbesondere in einem Schraubstock, mit zumindest ei-
ner zur Anlage an der Werkstückhaltevorrichtung (2) vor-
gesehenen Haltevorrichtungsanlageseite (3) und mit zu-
mindest einer zur Anlage am Werkstück (1) vorgesehe-
nen Werkstückanlageseite (4), wobei die Positionierein-
richtung einen ersten Positioniereinrichtungsteil (5) und
zumindest einen zweiten Positioniereinrichtungsteil (6)
aufweist und der erste Positioniereinrichtungsteil (5) die

Haltevorrichtungsanlageseite (3) aufweist und der zweite
Positioniereinrichtungsteil (6) die Werkstückanlageseite
(4) aufweist und wobei der erste Positioniereinrichtungs-
teil (5) und der zweite Positioniereinrichtungsteil (6) in
zumindest zwei, vorzugsweise mehreren, voneinander
verschiedenen Betriebsstellungen aneinander anorden-
bar sind, wobei die Haltevorrichtungsanlageseite (4) und
die Werkstückanlageseite (5) in den verschiedenen Be-
triebsstellungen in verschiedenen Winkeln relativ zuein-
ander angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Positio-
niereinrichtung zur Befestigung eines Werkstücks in ei-
ner Werkstückhaltevorrichtung, insbesondere in einem
Schraubstock, mit zumindest einer zur Anlage an der
Werkstückhaltevorrichtung vorgesehenen Haltevorrich-
tungsanlageseite und mit zumindest einer zur Anlage am
Werkstück vorgesehenen Werkstückanlageseite.
[0002] Gattungsgemäße Positioniereinrichtungen
sind beim Stand der Technik bekannt und werden auch
als sogenannte Parallelunterlagen bezeichnet. Es han-
delt sich dabei um Platten die gemeinsam mit dem zu
bearbeitenden Werkstück zwischen den Klemmbacken
der Werkstückhaltevorrichtung positioniert werden. Sie
dienen entweder dazu, das Werkstück zu unterstützen
um zu verhindern, dass das Werkstück zwischen den
Klemmbacken der Werkstückhaltevorrichtung einsinkt.
Oder Sie werden dazu verwendet, dass die Klemmbak-
ken in der Klemmposition weiter voneinander entfernt
sind, um die Zugänglichkeit eines zur Bearbeitung des
Werkstücks benötigten Werkzeuges zu verbessern. Gat-
tungsgemäße Positioniereinrichtungen sind z.B. in der
EP 1 402 996 A1 gezeigt. Die beim Stand der Technik
bekannten gattungsgemäßen Positioniereinrichtungen
funktionieren im Wesentlichen nur für Werkstücke mit
parallelen Außenkanten. Bei Werkstücken mit unregel-
mäßiger Außenkontur ist es oft sehr schwierig oder gar
nicht möglich, das Werkstück mittels der Positionierein-
richtung ausreichend sicher und fest zur Bearbeitung
zwischen den Klemmbacken der Werkstückhaltevorrich-
tung zu positionieren.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es hier eine Verbes-
serung vorzuschlagen.
[0004] Dies wird bei einer Positioniereinrichtung der
oben genannten Art erreicht, indem die Positionierein-
richtung einen ersten Positioniereinrichtungsteil und zu-
mindest einen zweiten Positioniereinrichtungsteil auf-
weist und der erste Positioniereinrichtungsteil die Halte-
vorrichtungsanlageseite aufweist und der zweite Positio-
niereinrichtungsteil die Werkstückanlageseite aufweist
und wobei der erste Positioniereinrichtungsteil und der
zweite Positioniereinrichtungsteil in zumindest zwei, vor-
zugsweise mehreren, voneinander verschiedenen Be-
triebsstellungen aneinander anordenbar sind, wobei die
Haltevorrichtungsanlageseite und die Werkstückanlage-
seite in den verschiedenen Betriebsstellungen in ver-
schiedenen Winkeln relativ zueinander angeordnet sind.
[0005] Eine Grundidee der Erfindung ist es somit, die
Positioniereinrichtung zweiteilig auszuführen, wobei die
beiden Teile der Positioniereinrichtung in unterschiedli-
chen Betriebsstellungen in verschiedenen Winkeln rela-
tiv zueinander angeordnet werden können. Dies ermög-
licht es, die Ausrichtung der Werkstückanlageseite an
die jeweilige Außenkontur des zu bearbeitenden Werk-
stücks anzupassen, womit eine sichere Positionierung
des Werkstücks zwischen den Klemmbacken der Werk-
stückhaltevorrichtung mittels der Positioniereinrichtung

möglich ist, auch wenn das Werkstück eine unregelmä-
ßige Außenkontur aufweist.
[0006] Unter Betriebsstellungen werden dabei aus-
schließlich jene Stellungen der beiden Positioniereinrich-
tungsteile verstanden, in denen ein Werkstück in der
Werkstückhaltevorrichtung auch sicher gehalten werden
kann. Betriebsstellungen sind also nicht solche Stellun-
gen der Positioniereinrichtungsteile, in denen die Posi-
tioniereinrichtung ihre Funktion zur Befestigung bzw. Po-
sitionierung eines Werkstücks in einer Werkstückhalte-
vorrichtung nicht erfüllen kann.
[0007] Die Haltevorrichtungsanlageseite des ersten
Positioniereinrichtungsteils ist in der Regel, wie auch die
Oberfläche der Klemmbacke, an der sie angeordnet wird,
eben ausgebildet. Ist dies nicht der Fall, so kann die Tan-
gente an die Haltevorrichtungsanlageseite, mit der der
erste Positioniereinrichtungsteil an einer Klemmbacke
befestigbar ist, zur Bestimmung des oben genannten
Winkels herangezogen werden. Das gleiche gilt für die
Werkstückanlageseite des zweiten Positioniereinrich-
tungsteils. Sollte diese Seite nicht eben ausgebildet sein,
so ist auch hier eine entsprechende Tangente zur Win-
kelbestimmung heranzuziehen. Letztendlich ist in der
Praxis aber nicht das Messen der Winkel an sich aus-
schlaggebend, sondern die Tatsache, dass die beiden
Positioniereinrichtungsteile in verschiedenen Winkeln
relativ zueinander angeordnet werden können.
[0008] Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Trenn-
fläche zwischen den beiden Positioniereinrichtungstei-
len z.B. über eine Verzahnung oder dergleichen nur dis-
kret vorgegebene Winkel zwischen der Haltevorrich-
tungsanlageseite und der Werkstückanlageseite ermög-
licht. Günstiger ist jedoch, wenn der erste Positionierein-
richtungsteil und der zweite Positioniereinrichtungsteil in
mehreren voneinander verschiedenen Betriebsstellun-
gen aneinander anordenbar sind, wobei die Haltevorrich-
tungsanlageseite und die Werkstückanlageseite in den
Betriebsstellungen in einem Winkelbereich zwischen ei-
nem ersten Grenzwinkel und einem zweiten Grenzwinkel
kontinuierlich in verschiedenen Winkeln relativ zueinan-
der angeordnet sind. Dies bedeutet, dass in einem Win-
kelbereich zwischen den beiden Grenzwinkeln jeder be-
liebige Winkel eingestellt werden kann. Dies kann z.B.
erreicht werden, indem der erste Positioniereinrichtungs-
teil und der zweite Positioniereinrichtungsteil an einer
entlang eines Kreisbogensegmentes gekrümmten
Trennfläche in den Betriebsstellungen aneinander befe-
stigbar sind. Hierdurch ist jedenfalls eine besonders gute
Anpassung der Positioniereinrichtung an die Außenkon-
tur des jeweils zu bearbeitenden Werkstücks möglich.
[0009] Weitere Einzelheiten und Merkmale ergeben
sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung. Dabei
zeigen:

die Fig. 1 bis 6 verschiedene Ansichten eines erfin-
dungsgemäßen Ausführungsbeispiels einer Positio-
niereinrichtung und
die Fig. 7 bis 10 zwei Beispiele wie das Ausführungs-
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beispiel gemäß der Figuren 1 bis 6 zur Positionie-
rung eines Werkstücks in einer Werkstückhaltevor-
richtung verwendet werden kann.

[0010] Die Fig. 1 bis 3 zeigen zunächst drei perspek-
tivische Darstellungen in denen die beiden Positionier-
einrichtungsteile 5 und 6 in unterschiedlichen Winkeln
zueinander angeordnet sind. Alle drei Figuren zeigen Be-
triebsstellungen. In Fig. 1 ist der durch die Tangente 18
an die Werkstückanlageseite 4 und die Tangente 18’ an
die Haltevorrichtungsanlageseite 3 verdeutlichte Winkel
gleich 0°. Die Haltevorrichtungsanlageseite 3 und die
Werkstückanlageseite 4 sind in der Betriebsstellung ge-
mäß Fig. 1 also parallel zueinander ausgerichtet. In der
Betriebsstellung gemäß Fig. 2 sind die Tangenten 18 und
18’ ebenfalls eingezeichnet. Hier ist die Werkstückanla-
geseite 4 in einem spitzen Winkel relativ zur Haltevor-
richtungsanlageseite 3 angeordnet. Fig. 3 zeigt eine drit-
te Betriebsstellung in der wiederum ein anderer Winkel
zwischen der Werkstückanlageseite 4 und der Haltevor-
richtungsanlageseite 3 eingestellt ist. Die Trennfläche 9
zwischen den beiden Positioniereinrichtungsteilen 5 und
6 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel als eine entlang
eines Kreisbogensegmentes gekrümmte Trennfläche
mit konstantem Radius bzw. konstanter Krümmung aus-
gebildet. Die beiden Positioniereinrichtungsteile 5 und 6
können an dieser Trennfläche 9 gegeneinander verscho-
ben und günstigerweise, wie auch in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ausgeführt, voneinander abgenommen
werden. Zwischen den Grenzwinkeln können kontinuier-
lich verschiedene Winkel zwischen der Werkstückanla-
geseite 4 und der Haltevorrichtungsanlageseite 3 einge-
stellt werden. Die Markierungen 7 und 8 symbolisieren
die Grenzwinkel dieses Ausführungsbeispiels. Die Au-
ßenkanten 19 des zweiten Positioniereinrichtungsteiles
6 sollten immer außerhalb des Bereichs zwischen den
beiden Markierungen 7 und 8 liegen. Liegt eine der bei-
den Außenkanten 19 zwischen den beiden Markierun-
gen 7 und 8 des ersten Positioniereinrichtungsteiles 5,
so ist keine sichere Befestigung des Werkstücks mehr
garantiert. Wie groß der Winkelbereich zwischen den bei-
den Grenzwinkeln ist, kann durch eine entsprechende
Dimensionierung der Positioniereinrichtungsteile 5 und
6 sowie durch einen entsprechenden Krümmungsradius
der Trennfläche 9 bei der Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Positioniereinrichtung vorgegeben wer-
den. Die Markierungen 7 und 8 sind natürlich nur ein
Beispiel, wie die Grenzwinkel angegeben werden kön-
nen. Es sind auch andere Arten der Kennzeichnung mög-
lich.
[0011] Günstigerweise ist die Trennfläche 9 zwischen
den beiden Positioniereinrichtungsteilen 5 und 6 in Form
von Nut 10 und Feder 11 ausgebildet. Dies stellt in ein-
facher Art und Weise ein exaktes Positionieren der bei-
den Positioniereinrichtungsteile 5 und 6 aneinander si-
cher. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Nut 10
am zweiten Positioniereinrichtungsteil 6 ausgebildet, und
der erste Positioniereinrichtungsteil 5 trägt eine entspre-

chend ausgeformte Feder 11. Auch dies ist aber nur ein
Beispiel, Nut und Feder können natürlich auch in den
jeweils anderen Positioniereinrichtungsteilen 5 und 6 an-
geordnet oder auch in ihrer Formgebung und Anzahl va-
riiert sein.
[0012] Das gezeigte Ausführungsbeispiel weist an sei-
ner Werkstückanlageseite 4 zwei voneinander verschie-
den ausgeformte Anlageflächen 14 und 15 für Werkstük-
ke 1 auf. Es ist natürlich auch denkbar, nur eine solche
oder mehr als zwei solche Anlageflächen 14, 15 vorzu-
sehen. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist jedenfalls
die Anlagefläche 14 eben ausgebildet, sie liegt also über
ihre gesamte Ausdehnung in einer Ebene. Die andere
Anlagefläche 15 hingegen ist in diesem Ausführungsbei-
spiel gewellt bzw. gezackt ausgebildet. Dies ist beson-
ders günstig, wenn Ecken des Werkstücks gehalten wer-
den sollen. Diese können in die gewellte bzw. gezackte
Anlagefläche 15 eingreifen, sodass ein Abrutschen des
in die Werkstückhaltevorrichtung 2 mittels der erfin-
dungsgemäßen Positioniereinrichtung eingespannten
Werkstücks 1 verhindert ist.
[0013] Wie in dem in den Fig. dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt, ist günstigerweise zumindest ei-
ner, vorzugsweise jeder, Anlagefläche 14 und 15 eine
zusätzliche Stützfläche 16 oder Stützkante zugeordnet.
Diese dient dazu, das Werkstück in einer anderen Rich-
tung als die Anlageflächen 14 und 15 abzustützen. Vor-
zugsweise ist die zusätzliche Stützfläche 16 orthogonal
zur jeweiligen Anlagefläche 14 oder 15 angeordnet, wie
dies das in den Figuren dargestellte Ausführungsbeispiel
auch zeigt. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Werk-
stück 1 nicht nur seitlich, sondern auch nach unten hin
abgestützt werden kann. Die Stützflächen 16 oder Stütz-
kanten sind günstigerweise benachbart zur, vorzugswei-
se unmittelbar anschließend an die, ihnen zugeordnete
(n) Anlagefläche 14 oder 15 angeordnet.
[0014] Fig. 4 zeigt einen Blick auf die Haltevorrich-
tungsanlageseite 3 des ersten Positioniereinrichtungs-
teiles 5. Zu sehen sind hier die beiden Magnete 13, die
dazu dienen, die Positioniereinrichtung an den Klemm-
backen der Werkstückhaltevorrichtung 2 zu positionie-
ren. Die Verwendung von Magneten 13 für diese Befe-
stigung hat den Vorteil, dass die Positioniereinrichtung
äußerst rasch und flexibel in der jeweils gewünschten
Position an einer Klemmbacke der Werkstückhaltevor-
richtung 2 befestigt werden kann. Ein aufwendiges und
zeitraubendes Festschrauben der Positioniereinrichtung
an den Klemmbacken 17 ist dadurch vermieden. Die Ma-
gneten 13 sind so ausgewählt, dass sie ausreichend
stark sind, um zu verhindern, dass die Positioniereinrich-
tung vor dem Verspannen der Klemmbacken 17 noch
einmal aus der einmal eingestellten Position verrutscht.
Sie sind aber günstigerweise auch nicht zu stark ausge-
führt, sodass ein gezieltes Verändern dieser Position
oder Abnehmen der Positioniereinrichtung von den
Klemmbacken 17 von Hand und vorzugsweise ohne
Werkzeug möglich ist. Günstigerweise sind diese Ma-
gneten 13 das einzige Mittel der Positioniereinrichtung
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mit dem die Positioniereinrichtung bzw. das erste Posi-
tioniereinrichtungsteil 5 an der Werkstückhaltevorrich-
tung 2 befestigt ist. Ein zusätzliches Verschrauben oder
dergleichen würde nur unnötig Zeit kosten.
[0015] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind
auch die beiden Positioniereinrichtungsteile 5 und 6 an-
einander magnetisch befestigt. Hierzu ist im gezeigten
Ausführungsbeispiel im zweiten Positioniereinrichtungs-
teil 6 ein zur Trennfläche 9 weisender Magnet 12 vorge-
sehen. Dieser ist dazu vorgesehen, die beiden Positio-
niereinrichtungsteile 5 und 6 zumindest in allen zwischen
den Grenzwinkeln 7 und 8 möglichen Betriebsstellungen
aneinander zu halten. Der Magnet 12 ist wiederum so
ausgelegt, dass eine einmal von Hand eingestellte Po-
sition zwischen den beiden Positioniereinrichtungsteilen
5 und 6 sicher hält, diese Position von Hand, vorzugs-
weise ohne den Gebrauch von Werkzeug, aber auch ver-
schoben, bzw. verändert werden kann. Natürlich kann
der Magnet 12 auch an anderer Stelle z.B. auch am er-
sten Positioniereinrichtungsteil 5 vorgesehen sein. Dar-
über hinaus ist es natürlich auch möglich, mehrere solche
Magnete 12 an der Trennfläche 9 vorzusehen. Günstig
ist bei allen Ausführungsformen jeweils, wenn der oder
die Magneten 12 so ausgelegt sind, dass die beiden Po-
sitioniereinrichtungsteile 5 und 6 von Hand entlang ihrer
Trennfläche 9 gegeneinander verschiebbar und auch
von Hand voneinander abnehmbar sind. Auch hier sind
der oder die Magnet(en) 12 günstigerweise das einzige,
der Positioniereinrichtung eigene Befestigungsmittel mit
dem die beiden Positioniereinrichtungsteile 5 und 6 an-
einander gehalten sind.
[0016] Sowohl die Magnete 13 als auch der der oder
die Magnet(e) 12 sind der Einfachheit halber Permanent-
magneten, es ist aber auch die Verwendung von Elek-
tromagneten und dergleichen denkbar.
[0017] Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass die
Magneten 12 und 13 jeweils dazu dienen, die Positio-
niereinrichtung(en) in der gewünschten Position an den
Klemmbacken 17 vorzupositionieren, bevor das Werk-
stück 1 zwischen ihnen angeordnet und anschließend
eingeklemmt wird. Im eingeklemmten bzw. mittels der
Klemmbacken 17 verspannten Zustand sind die Halte-
kräfte der Magneten 12 und 13 in der Regel vollkommen
unerheblich, da die Gesamtanordnung aus zumindest ei-
ner Positioniereinrichtung und dem Werkstück zwischen
den Klemmbacken 17 durch die Klemmkräfte der Werk-
stückhaltevorrichtung gehalten sind. Erst beim Lösen der
Klemmbacken 17 übernehmen die Magneten 12 und 13
wieder ihre Aufgabe, da sie dann verhindern, dass die
Positioniereinrichtung schon beim Öffnen der Klemm-
backen 17 herunter oder auseinander fällt. Fig. 6 zeigt
noch einmal eine Seitenansicht auf die aneinander ge-
haltenen Positioniereinrichtungsteile 5 und 6.
[0018] Die Fig. 7 und 8 zeigen nun beispielhaft eine
erste Einbausituation, wie das erfindungsgemäße Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1 bis 6 einer Positioniereinrich-
tung zur Befestigung eines Werkstückes 1 in einer Werk-
stückhaltevorrichtung 2 verwendet werden kann. Das

hier nur beispielhaft ausgewählte Werkstück 1 ist trapez-
förmig ausgebildet und könnte ohne die erfindungsge-
mäße Positioniereinrichtung in der gezeigten Stellung
nur sehr schwer oder gar nicht ausreichend fest zwischen
den Klemmbacken 17 der hier als Schraubstock ausge-
bildeten Werkstückhaltevorrichtung 2 eingeklemmt wer-
den. In diesem Beispiel sind auf beiden Seiten des Werk-
stücks 1 erfindungsgemäße Positioniereinrichtungen
vorgesehen. Dies muss aber nicht zwingend so sein. Bei
entsprechend ausgeformten Werkstücken 1 kann es
auch bereits ausreichen, eine einzige solche Positionier-
einrichtung zu verwenden.
[0019] Wie besonders gut in der perspektivischen Dar-
stellung gemäß Fig. 8 zu sehen ist, liegt das Werkstück
1 auf den zusätzlichen Stützflächen 16 auf. Hierdurch
wird verhindert, dass das Werkstück 1 beim Bearbeiten
nach unten verschoben wird. Um ein Verdrehen oder
Verschieben des Werkstücks 1 in einer horizontalen
Richtung zu verhindern, kommt in der hier gezeigten Be-
triebsstellung die gewellte Anlagefläche 15 der Positio-
niereinrichtung zum Einsatz. Die Fig. 9 und 10 zeigen
eine Einbausituation, bei der das Werkstück 1 von der
eben ausgebildeten Anlagefläche 14 und der ihr zuge-
ordneten Stützfläche 16 in horizontaler und vertikaler
Richtung sicher gehalten ist. Welche der beiden Anlage-
flächen 14 oder 15 zum Einsatz kommen, kann je nach
Außenkontur des Werkstücks 1 entschieden werden. Die
Positioniereinrichtungsteile 5 und 6 sind günstigerweise
aus einem sehr harten Werkstoff wie zum Beispiel Stahl
ausgebildet. Je nach Einsatzgebiet können aber auch
andere Metalle oder andere Werkstoffe wie Kunststoff
oder Keramik zur Ausbildung der Positioniereinrichtung
verwendet werden.

Legende zu den Hinweisziffern:

[0020]

1 Werkstück
2 Werkstückhaltevorrichtung
3 Haltevorrichtungsanlageseite
4 Werkstücksanlageseite
5 erster Positioniereinrichtungsteil
6 zweiter Positioniereinrichtungsteil
7 Markierung
8 Markierung
9 Trennfläche
10 Nut
11 Feder
12 Magnet
13 Magnet
14 Anlagefläche
15 Anlagefläche
16 Stützfläche
17 Klemmbacke
18 Tangente
19 Außenkante
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Patentansprüche

1. Positioniereinrichtung zur Befestigung eines Werk-
stücks (1) in einer Werkstückhaltevorrichtung (2),
insbesondere in einem Schraubstock, mit zumindest
einer zur Anlage an der Werkstückhaltevorrichtung
(2) vorgesehenen Haltevorrichtungsanlageseite (3)
und mit zumindest einer zur Anlage am Werkstück
(1) vorgesehenen Werkstückanlageseite (4), da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionierein-
richtung einen ersten Positioniereinrichtungsteil (5)
und zumindest einen zweiten Positioniereinrich-
tungsteil (6) aufweist und der erste Positionierein-
richtungsteil (5) die Haltevorrichtungsanlageseite
(3) aufweist und der zweite Positioniereinrichtungs-
teil (6) die Werkstückanlageseite (4) aufweist und
wobei der erste Positioniereinrichtungsteil (5) und
der zweite Positioniereinrichtungsteil (6) in zumin-
dest zwei, vorzugsweise mehreren, voneinander
verschiedenen Betriebsstellungen aneinander anor-
denbar sind, wobei die Haltevorrichtungsanlagesei-
te (4) und die Werkstückanlageseite (5) in den ver-
schiedenen Betriebsstellungen in verschiedenen
Winkeln relativ zueinander angeordnet sind.

2. Positioniereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Positioniereinrich-
tungsteil (5) und der zweite Positioniereinrichtungs-
teil (6) in mehreren voneinander verschiedenen Be-
triebsstellungen aneinander anordenbar sind, wobei
die Haltevorrichtungsanlageseite (3) und die Werk-
stückanlageseite (4) in den Betriebsstellungen in ei-
nem Winkelbereich zwischen einem ersten Grenz-
winkel und einem zweiten Grenzwinkel kontinuier-
lich in verschiedenen Winkeln relativ zueinander an-
geordnet sind.

3. Positioniereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Positionier-
einrichtungsteil (5) und der zweite Positioniereinrich-
tungsteil (6) an einer entlang eines Kreisbogenseg-
mentes gekrümmten Trennfläche (9) in den Be-
triebsstellungen aneinander lagerbar oder befestig-
bar sind.

4. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Po-
sitioniereinrichtungsteil (5) und der zweite Positio-
niereinrichtungsteil (6) an einer in Form von Nut (10)
und Feder (11) ausgebildeten Trennfläche (9) in den
Betriebsstellungen aneinander lagerbar oder befe-
stigbar sind.

5. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Po-
sitioniereinrichtungsteil (5) und der zweite Positio-
niereinrichtungsteil (6) entlang der, vorzugsweise in
Form von Nut (10) und Feder (11) ausgebildeten,

Trennfläche (9) gegeneinander verschiebbar sind.

6. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Positio-
niereinrichtung zumindest einen Magneten (12) auf-
weist, mittels dem der zweite Positioniereinrich-
tungsteil (6) am ersten Positioniereinrichtungsteil (5)
in den Betriebsstellungen, vorzugsweise abnehm-
bar und/oder verstellbar, gehalten ist.

7. Positioniereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positioniereinrichtung
selbst ausschließlich die magnetische Befestigung
des ersten Positioniereinrichtungsteils (5) am zwei-
ten Positioniereinrichtungsteil (6) vorsieht.

8. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Po-
sitioniereinrichtungsteil (5) an seiner Haltevorrich-
tungsanlageseite (3) zumindest einen Magneten
(13) aufweist, mittels dem der erste Positionierein-
richtungsteil (5) an der Werkstückhaltevorrichtung
(2) in den Betriebsstellungen, vorzugsweise lösbar
und/oder verstellbar, gehalten ist.

9. Positioniereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Positioniereinrichtung
selbst ausschließlich die magnetische Befestigung
des ersten Positioniereinrichtungsteils (5) an der
Werkstückhaltevorrichtung (2) vorsieht.

10. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Positioniereinrichtungsteil (6) an seiner Werkstück-
anlageseite (4) zumindest eine, vorzugsweise zu-
mindest zwei voneinander verschieden ausgeform-
te, Anlagefläche(n) (14, 15) für Werkstücke (1) auf-
weist.

11. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Positioniereinrichtungsteil (6) an seiner Werkstück-
anlageseite (4) eine über ihre gesamte Ausdehnung
in einer Ebene liegende Anlagefläche (14) für Werk-
stücke (1) aufweist.

12. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Positioniereinrichtungsteil (6) an seiner Werkstück-
anlageseite (4) eine gewellte und/oder gezackte An-
lagefläche (15) für Werkstücke (1) aufweist.

13. Positioniereinrichtung nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
einer der Anlageflächen (14, 15) für Werkstücke (1),
vorzugsweise allen Anlageflächen (14, 15) für Werk-
stücke (1) jeweils, eine zusätzliche Stützfläche (16)
oder Stützkante zugeordnet ist, an der das an der
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Anlagefläche (14, 15) gehaltene Werkstück (1) zu-
sätzlich noch in einer anderen, vorzugsweise ortho-
gonalen, Richtung abstützbar ist.

14. Positioniereinrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die zugeordnete Stützflä-
che (16) oder Stützkante benachbart zur, vorzugs-
weise unmittelbar anschließend an die, Anlageflä-
che (14, 15) für Werkstücke (1) angeordnet ist.
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